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  Resolution 2482 (2019) 
 

 

  verabschiedet auf der 8582. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 19. Juli 2019 
 
 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1267 (1999), 1373 (2001), 1452 (2002), 1526 

(2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 2129 (2013), 2133 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 

2195 (2014), 2199 (2015), 2242 (2015), 2249 (2015), 2253 (2015), 2322 (2016), 2331 

(2016), 2341 (2017), 2347 (2017), 2354 (2017), 2368 (2017), 2370 (2017), 2388 (2017), 

2395 (2017), 2396 (2017), 2462 (2019) und 2467 (2019) und die einschlägigen Erklärungen 

seiner Präsidentschaft, namentlich S/PRST/2018/9, 

 in Bekräftigung des Einheits-Übereinkommens von 1961 über Suchtstoffe in der durch 

das Protokoll von 1972 geänderten Fassung, des Übereinkommens von 1971 über psycho-

trope Stoffe, des Übereinkommens der Vereinten Nationen von 1988 gegen den unerlaubten 

Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen von 2000 gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und der dazu-

gehörigen Protokolle, des Übereinkommens der Vereinten Nationen von 2003 gegen Korrup-

tion und der internationalen Übereinkommen und Protokolle zur Terrorismusbekämpfung, 

 unter Begrüßung der von der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens 

der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, der Kon-

ferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

der Kommission der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 

und der Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen unternommenen Bemühungen, die 

internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten 

Kriminalität, der Korruption, des Drogenhandels, des Menschenhandels, der Geldwäsche, 

des Terrorism
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 unterstreichend, dass die Mitgliedstaaten, soweit angezeigt, ihre Strafjustiz-, Strafver-

folgungs- und Grenzkontrollkapazitäten stärken und ihre Kapazitäten zur Untersuchung, 

Strafverfolgung, Zerschlagung und Auflösung von Netzwerken illegalen Handels ausbauen 

müssen, um gegen die Verbindungen zwischen dem Terrorismus und inländischer wie 

grenzüberschreitender organisierter Kriminalität vorzugehen,  

 die Mitgliedstaaten an seine eindringliche Aufforderung erinnernd, das Aktionspro-

gramm zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Klein-

waffen und leichten Waffen unter allen Aspekten und das Internationale Rückverfolgungs-

instrument vollständig durchzuführen, um dazu beizutragen, dass Terroristen keine Klein-

waffen und leichten Waffen erwerben können, insbesondere in Konflikt- und Postkonflikt-

gebieten; 

 den Mitgliedstaaten nahelegend, einschlägige Informationen zu sammeln und die in 

manchen Fällen bestehenden, wachsenden oder potenziellen Verbindungen zwischen inlän-

discher wie grenzüberschreitender organisierter Kriminalität, unerlaubten Drogenaktivitä-

ten, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu ermitteln, zu analysieren und zu 
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-gegenständen sowie des Menschenhandels aufzubauen, um die Verbindungen zwischen 

Terrorismus auf See und inländischer wie grenzüberschreitender organisierter Kriminalität 

zu unterbinden und zu bekämpfen, 

 f) soweit angezeigt den Austausch von Informationen zwischen öffentlichen Be-

hörden und relevanten Einrichtungen des Privatsektors zu verbessern; 

 16. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, sicherzustellen, dass alle Maßnah-

men zur Terrorismusbekämpfung mit ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, nament-

lich dem humanitären Völkerrecht, den internationalen Menschenrechtsnormen und dem 

Flüchtlingsvölkerrecht, im Einklang stehen, und legt den Staaten eindringlich nahe, die Aus-

wirkungen zu berücksichtigen, die diese Maßnahmen auf ausschließlich humanitäre Tätig-

keiten, einschließlich medizinischer Tätigkeiten, haben können, die von unparteiischen hu-

manitären Akteuren auf eine mit dem humanitären Völkerrecht im Einklang stehende Weise 

durchgeführt werden; 

 17. legt den Mitgliedstaaten nahe, die in Betracht kommenden lokalen Gemein-

schaften und nichtstaatlichen Akteure in die Erarbeitung von Gegenstrategien zum Ge-

waltextremismus, der den Terrorismus begünstigt, und zur inländischen wie grenzüber-

schreitenden organisierten Kriminalität einzubinden und die Bedingungen anzugehen, die 

die Ausbreitung des Gewaltextremismus, der zum Terrorismus führen kann, und die inlän-

dische wie grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, durch die der Terrorismus finan-

ziert werden kann, begünstigen, und zu diesem Zweck insbesondere Jugendliche, Familien, 

Frauen, Führungsverantwortliche aus Religion, Kultur und Bildung und alle anderen be-

troffenen Gruppen der Zivilgesellschaft zu aktivieren; 

 18. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Strafvollzug tätige Fachkräfte verstärkt für 

die Verbindungen zwischen dem Terrorismus und der inländischen wie grenzüberschreiten-

den organisierten Kriminalität zu sensibilisieren und sie entsprechend zu schulen und ihre 

Kapazitäten zu erweitern, auch in Anbetracht dessen, dass Kleinkriminelle von Terroristen 

ausgenutzt oder angeworben werden können und dass sie solche Verbindungen und andere 

Netzwerke in Haftanstalten aufbauen können und aktiv verfolgt haben; 

 19. fordert die Mitgliedstaaten ferner auf, die Strafjustizsysteme stärker zu befähi-

gen, die Verbindungen zwischen Terrorismus und inländischer wie grenzüberschreitender 

organisierter Kriminalität zu bekämpfen, und dafür zu sorgen, dass Ermittlungspersonen, 

Staatsanwälte und andere Angehörige juristischer Berufe darin geschult werden, solche Ver-

bindungen zu erkennen; 

 20. legt den Mitgliedstaaten nahe, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um ein 

sicheres und humanes Umfeld in Haftanstalten zu gewährleisten, Methoden zu entwickeln, 
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